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PLANlEICHEN

I. ART DER BAULICHEN NUTZUNG

~ Reines Wohngebiet

2. MAll DER BAULICHEN NUTZUNG

[0] Zahl der Vollgescho8e zwingend

[;] Gnlndflachenzah1 ( 6IlZ )

~ Geschoßfl~chenzahl ( GFI )

3. BAUWEISE

C&:J nur Hausgruppen luTlssig 1'--·1 B~u!ilrenze

4. VERkEHllSFLlCHEN

r--"'~
L_~ Garagen

5. SONSTIGE FESTSrnUIIGEII

~ Dachforll (Satteldach)

~ Oachneigu':'9

1---/ I best.Grundstücksgrenzen

]'-'0/ I e-pf .Grundstücksgrenzen

1_ -I Grenze des raUII1.Geltungsberelches

1- 12 _I MaBe in Metern

1:4.7 I Erdgeschoßfu8bodenhOhe I. ü.NN J

FDLLSCHEMA DER NUTZUIIGSSCHABLONE

Art d. bauT. Zahl d. Vol1gesch.
Nutzung

Grundfl.zaht GeschoBfl.zahl
GRZ GFZ

Dachfon! 8auwl!ise



S ATZ U N G

A. Rechtsgrundlagen

Aufgrund der §§ 1,2, 8-10 und 13 Baugesetzbuch (BauGB),
der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung - BauNVO), der landesbauordnung
für Baden-Württemberg (L80) i.V. mit § 4 der Gemeindeord­
nung für Baden-Württemberg (GO) in der jeweils gültigen
Fassung hat der Gemeinderat die

4. Änderung des Bebauungsplanes
MStra8enwiesen/Stra8en3cker·

als Satzung beschlossen.

Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus den zeichne­
rischen Festsetzungen

Bestandteile:

1. Zeichnerische Festsetzungen
2. Schriftliche Festsetzungen

Als Anlage ist eine Begründung beigefügt.

Inkrafttreten:

Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft
(§ 12 BauGB)

B. Geänderte schriftliche Festsetzungen:

4.2 Oie Traufhöhe der Gebäude darf max. 120 ,7 m ü. NN
betragen. Oachaufbauten sind auf der Westseite
nicht zulässig.

Alle übrigen schriftlichen Festsetzungen des Bebauungspla­
nes vom 28.04.1982 gelten auch für diesen Bebauungsplan.
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BEG R Ü N0 U NG

gemäß § 9 Abs. 8 BauGB

zur

4. Änderung des .8ebauungsplanes

• STRASSENWIESEN j STRASSENÄCKER"

Wiesloch, Rheln-Neckar-Kreis
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1. Der Bebauungsplan "Straßenwiesen/Straßenäcker von 1968. zuletztgeän­
dert am 28.04.1982 (3. Änderung) wurde am 11.05.1982 rechtskräftig.

2. Im westlichen Geltungsbereich setzt dieser Bebauungsplan eine ein-
und zweigeschossige Bebauung mit Einzel- oder Doppelhäusern mit Flach­
dach fest. Die Grundlage für diese Festsetzungen war die damalige
Stellungnahme der RWE, daß im Schutzbereich der 380 kV-Leitung nur
eine bestimmte Gebäudehähe errichtet werden darf und diese Gebäude
begehbare (Flach-) Dächer haben dürfen.

3. Detailierte Untersuchungen und Verhandlungen mit dem Energieversor­
gungsunternehmenergaben, daß eine zweigeschossige Reihenhausbebauung
mit 33 Grad geneigten Dächern ohne Aufbauten gegenüber der Leitung
bei Einhaltung einer Traufhöhenvon max. 120,70 m ü.NN zugelassen
werden können.

4. Aus städtebaulichen Gründen ist eine entsprechende Änderung des Bebau­
ungsplanes angezeigt, da eine Gruppe von 4 Reihenhäusern -ähnlich den
nördlich der Breslauer Straße stehenden Gruppen- einen sinnvollen
Abschluß des Baugebietes gegen Westen bilden würde. Auch der mögliche
Ausbau eines Dachgeschosse ist unter dem Aspekt der Wohnraumsituation
erwünscht'.

5. Änderungen gegenüber dem bestehenden Bebauungsplan:

Oi,e uberbaubare Fläche und die Zahl der Voll geschosse einschließlich
der Dachneigung werden entsprechend den nördlich der Breslauer Straße
geltenden Festsetzungen geändert, dabei sind die von der RWE vorgege-
benen Begrenzungen einzuhalten. L

6. Verfahren

Da die Grundzüge der Plnaung nicht berührt werden ist die Änderung im
vereinfachten Verfahren gern. § 13 BauGB durchführbar. Die Betroffenen
wurden gehört, Einwände wurde keine geltend gemacht.

Wiesloch, April 1994
-Planungsabteilung-

Ketterer
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C. Beschlüsse und Verfahren

Der Gemeinderat der Stadt Wiesloch hat am 23. Marz 1994 die Änderung des
Bebauungsplanes "StT)aßenwiesen/Straßenäck.er" im vereinfachten Verfahren
gem. § 13 BauGB i.V. mit § 10 BauGB als Satzung beschlossen. Die Beteilig
ten haben der Änderung nicht widersprochen.

Wiesloch. den 12. April 1994

Der Bebauungsplan wurde ausgefertigt,__--oe-­

'IP.Dr
Wiesloch. den 12. April 1994 ~~~:;~~
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Durch Bekann~chung des Beschlusses am 15. April 1994
ist di e "'8"ebauungsp1anänderung rechts kräft i 9 geworden.

Wies loch, den 15. April 1994




